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Egon Wilhelm, Präsident der Schweizerischen Bibliothekskommission

Bericht über die Tätigkeit der Bibliothekskommission

Die Bibliothekskommission begleitete im Berichtsjahr die energisch vorangetriebenen Arbeiten im
Rahmen der Reorganisation der Schweizerischen Landesbibliothek in mehreren Sitzungen.

Sie durfte mit Befriedigung feststellen, wie zielstrebig die umfangreichen Abklärungen für die
Formulierung der Botschaft über die Reorganisation und die Korrektur des Gesetzes über die
Landesbibliothek an die Hand genommen wurden. So lag im Herbst des Berichtsjahres ein Entwurf
der Papiere vor, der in die Vernehmlassung gegeben werden konnte. Über die definitive Fassung
werden der Bundesrat und die eidgenössischen Räte im Jahr 1992 zu entscheiden haben.

Die ersten Reaktionen auf die Vorlage zeigten deutlich, dass die Notwendigkeit der Reorganisation
der Landesbibliothek allgemein als dringlich erkannt wurde. Dass dabei in gebührendem Sinne auf
die Leistungen der grossen Bibliotheken des Landes Rücksicht zu nehmen sei, wurde in einigen
Stellungnahmen hervorgehoben. In der Praxis zeigen sich dabei Schwierigkeiten, weil die
Landesbibliothek in den vergangenen Jahren die ihr zustehende Rolle im Rahmen eines
koordinierten Bibliothekswesens in der Schweiz nur ungenügend wahrgenommen hat. Jetzt gilt es,
über das Berichtsjahr hinaus diese Koordinationsbemühungen sinnvoll und ausgleichend
weiterzuführen. Das verlangt von allen Beteiligten die entsprechende Bereitschaft zur
Zusammenarbeit. Das Verständnis dafür, dass die Landesbibliothek möglichst rasch reorganisiert
werden muss, ist dabei eine unerlässliche Voraussetzung.

Erfreulich entwickelte sich das Schweizerische Literaturarchiv, das seit seiner Eröffnung im Januar
1991 eine immer stärker werdende Entfaltung erlebt. Das Sammelgut, das zum Teil in
Ausstellungen - mit überraschendem Publikumserfolg - präsentiert werden konnte, ist durch
zahlreiche Nachlässe entscheidend vermehrt worden. Die Bibliothekskommission hat eine besondere
Subkommission gebildet, die dem Literaturarchiv - vor allem in der Erwerbspolitik - zur Seite
steht.

Der Reorganisation der Landesbibliothek müssen räumliche Erweiterungen folgen, die erst den

angestrebten Tätigkeitsbereich einer modernen Nationalbibliothek gewährleisten. Die
Raumprobleme müssen im Rahmen einer besonderen Vorlage gelöst werden.
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Hatte 1911 das Gesetz über die Landesbibliothek für die damalige Zeit fortschrittlichen Charakter,
so ist heute, gegen Ende des Jahrhunderts, in ebensolchem Sinne der Weg zu einer modernen
Landesbibliothek im automatisierten Zeitalter sicherzustellen. Den Behörden, der Leitung der
Landesbibliothek und des Literaturarchivs ist für den grossen Einsatz im abgelaufenen Jahr sehr zu
danken. Eine nationale Bibliothek ist stets ein kultureller Ausweis ersten Ranges. Dass 1992 dafür
ein Zeichen gesetzt wird, ist die grosse Hoffnung aller, die sich für die neue Schweizerische
Landesbibliothek einsetzen!

Mai 1992
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